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Abziehbarkeit von Beiträgen zu einer freiwilligen  

privaten Pflegezusatzversicherung  

als Sonderausgaben? 

 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Beiträge zu einer pri-
vaten Pflegezusatzversicherung auch künftig nicht steuerlich als 
Sonderausgaben abgezogen werden dürfen, selbst wenn sie nur 
das sozialhilfegleiche Niveau sichern sollen. 

Die Richter sehen darin keinen Verstoß gegen das Grundgesetz 

(Az. X R 10/20). 

Der Sonderausgabenabzug von Beiträgen für eine freiwillige 
private Pflegezusatzversicherung, die der (teilweisen) Absiche-
rung von nicht durch die Pflege-Pflichtversicherung gedeckten 
Kosten wegen dauernder Pflegebedürftigkeit dient, sei verfas-
sungsrechtlich nicht geboten, da der Gesetzgeber sich bewusst 
für ein Teilleistungssystem entschieden hat. 

Nach der ab 2010 geltenden Rechtslage sind Beiträge zur Basis-
Krankenversicherung, die zur Erlangung eines sozialhilfeglei-

chen Versorgungsniveaus erforderlich ist, und zur gesetzlichen 
Pflegeversicherung in voller Höhe als Sonderausgaben abzieh-
bar. Demgegenüber werden Aufwendungen für einen darüber 
hinausgehenden Kranken- oder Pflegeversicherungsschutz und 
sonstige Vorsorgeaufwendungen mit Ausnahme von Altersvor-
sorgebeiträgen (also z. B. Arbeitslosen-, Unfall-, Erwerbsunfä-
higkeits-, Haftpflicht- und Risikoversicherungen) nur im Rah-
men eines gemeinsamen Höchstbetrags steuerlich berücksich-
tigt, der allerdings regelmäßig bereits durch die Beiträge zur 

Basisabsicherung ausgeschöpft wird. Dies hat der Bundesfi-
nanzhof nun klargestellt. 
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Im Streitfall hatten die Kläger jeweils eine freiwillige private 
Pflegezusatzversicherung abgeschlossen, mithilfe derer sie die 
finanziellen Lücken schließen wollten, die sich im Falle dauern-
der Pflegebedürftigkeit vor allem bei höheren Pflegegraden auf-
grund der den tatsächlichen Bedarf nicht abdeckenden Leistun-
gen der gesetzlichen Pflegeversicherung ergäben. Die hierfür 
aufgewendeten Beiträge blieben im Rahmen der Einkommen-
steuerveranlagung wegen der anderweitigen Ausschöpfung des 
Höchstbetrags ohne steuerliche Auswirkung. 

Die Kläger waren der Ansicht: So, wie der Sozialhilfeträger die 
Heimpflegekosten des Sozialhilfeempfängers übernehme, müss-
ten auch die Beiträge für ihre Zusatzversicherungen, die ledig-
lich das sozialhilfegleiche Versorgungsniveau im Bereich der 
Pflege gewährleisteten, zur Wahrung der Steuerfreiheit des 
Existenzminimums einkommensteuerrechtlich berücksichtigt 
werden. 

Der Bundesfinanzhof hat die gesetzliche Beschränkung des 
Sonderausgabenabzugs für verfassungsgemäß erachtet und von 
einer Vorlage an das Bundesverfassungsgericht abgesehen. 
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